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Antwort
der Bundesregierung

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Horst Friedrich (Bayreuth),
Joachim Günther (Plauen), Eberhard Otto (Godern), weiterer Abgeordneter
und der Fraktion der FDP
– Drucksache 15/238 –

Neue Hochgeschwindigkeitsstrecke zwischen Chemnitz und Dresden

Vo r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r
Nachdem durch die Flutkatastrophe die Bahnstrecke zwischen Chemnitz und
Dresden weitgehend zerstört wurde, soll sie kostenaufwendig wieder aufge-
baut werden. Die Strecke war für Neigetechnik-Züge mit einer maximalen
Geschwindigkeit von 160 km/h ausgelegt.

1. Ist es möglich, die Bahnstrecke zwischen Chemnitz und Dresden als Hoch-
geschwindigkeitsstrecke auszubauen, und wenn ja, wie hoch wäre die
maximal fahrbare Geschwindigkeit?

2. Welche Maßnahmen wären für einen Ausbau zur Hochgeschwindigkeits-
strecke notwendig?

Bisher sind rund 51 km der Strecke zwischen Chemnitz und Dresden grund-
legend saniert und mit moderner Sicherungstechnik ausgerüstet sowie für den
Einsatz von Neigetechnikfahrzeugen angepasst worden. Ein Ausbau der durch
das Mittelgebirge verlaufenden Eisenbahnstrecke als Hochgeschwindigkeits-
strecke ist auf der bestehenden Trasse nicht möglich.

3. Wie hoch sind die Kosten für einen Ausbau der Bahnstrecke Chemnitz–Dres-
den zur Hochgeschwindigkeitsstrecke im Vergleich zum gegenwärtigen
Zustand?

Der Bundesregierung sind keine Planungen zum Ausbau der Eisenbahnstrecke
Chemnitz–Dresden als Hochgeschwindigkeitsstrecke bekannt. Daher ist ein
Vergleich der Kosten zum gegenwärtigen Zustand nicht möglich.
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